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RS OGH 1980/3/19 1Ob6/80
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.03.1980

Norm

KFG 1967 §73

Rechtssatz

Durch die Entziehung der Fahrerlaubnis sollen nur jene Personen aus dem Straßenverkehr ausgeschlossen werden,

deren bisheriges Verhalten den Schluß zuläßt, daß sie eine Gefahr für die anderen Verkehrsteilnehmer bilden.
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